
 
     Rüdesheim, 20.01.2026 

 
 
E-Rechnung & GoBD – Entscheidung zu Ihrem Belegprozess 
(ab 2026/2027) 
 
 
Sehr geehrter Herr/Frau [Name], 
 
seit 01.01.2025 gelten neue Regeln zur E-Rechnung im B2B-Bereich in Deutschland: Eine 
E-Rechnung liegt nur vor, wenn sie in einem strukturierten elektronischen Format (z. B. 
XRechnung/ZUGFeRD) ausgestellt, übermittelt und empfangen wird; ein einfaches PDF per 
E-Mail ist seitdem keine E-Rechnung mehr („sonstige Rechnung“).  
 
Für Rechnungsaussteller bestehen Übergangsregelungen: Bis 31.12.2026 dürfen statt E-
Rechnungen weiterhin sonstige Rechnungen genutzt werden; bei Vorjahresumsatz bis 
800.000 € verlängert sich dies bis 31.12.2027. Erst danach ist die E-Rechnung im B2B-
Inland tatsächlich verpflichtend.  
 
Unabhängig davon müssen inländische Unternehmen seit 01.01.2025 E-Rechnungen 
empfangen können (für den Empfang genügt grundsätzlich bereits ein E-Mail-Postfach).  
Was bleibt wichtig (GoBD/Archivierung) 
 

• Elektronische Buchungsbelege sind grundsätzlich im empfangenen Format 
aufzubewahren (z. B. XML, PDF).  

• Bei E-Rechnungen reicht es grundsätzlich aus, den strukturierten Teil 
aufzubewahren; der PDF-Teil einer hybriden Rechnung (z. B. ZUGFeRD) ist nur 
zusätzlich nötig, wenn er steuerlich relevante Zusatz-/Abweichungsinformationen 
enthält (z. B. Buchungsvermerke).  

• Die Aufbewahrungsfrist für Rechnungen beträgt umsatzsteuerlich 8 Jahre; 
umsatzsteuerliche Aufzeichnungen (z. B. nach § 22 UStG) bleiben 10 Jahre.  

• Format-/Geschäftsregelfehler einer E-Rechnung können mit einer 
Validierungsanwendung geprüft werden; eine Validierung unterstützt die 
erforderliche Rechnungsprüfung und der Validierungsbericht kann als Nachweis 
aufbewahrt werden.  

 
Bitte wählen Sie Ihren Belegweg (ab [Monat/Jahr]) und senden die Rückantwort bis 
[Datum] zurück. 
 
Option A (Empfehlung): DATEV Unternehmen online / digitale Belegplattform 
 
Wir richten Ihnen die Plattform ein und stimmen den Prozess mit Ihnen ab (Upload, 
Freigaben, Zahlungsverkehr, Auswertungen). 
 
Kosten: Plattformlizenz ab 20,00 € mtl. (abhängig vom Leistungsumfang). 
Vorteile: zentrale Belegablage, strukturierter Belegaustausch, Zugriffsrechte, 
Nachvollziehbarkeit, schnellerer Durchlauf, weniger Rückfragen. 
 
Option B: Digitale Belege übermitteln (E-Mail/Upload/USB) + eigene Archivierung 
 
Sie übermitteln uns die Originaldateien monatlich gebündelt (z. B. ZIP). Wichtig: Die 
GoBD-konforme Archivierung der Originale (inkl. E-Rechnungs-Datenteil) liegt in Ihrer 
Verantwortung. 
 



Option C: Papier „wie gehabt“ (nur für Papierrechnungen sinnvoll) 
 
Sie reichen Papierbelege ein. Wir verarbeiten intern digital (Scan/Indexierung). Achtung: E-
Rechnungen müssen dennoch digital im Original aufbewahrt werden (mind. strukturierter 
Teil).  
 
Optional: Unterstützung bei Prozessgestaltung 
 
Wenn Sie Ihre kaufmännischen Prozesse „fit“ machen möchten, können wir auf Wunsch den 
Kontakt zu [Kooperationspartner] herstellen (Bestandsaufnahme, Empfehlungen, 
Implementierungsunterstützung). 
 
 
 
Freundlichen Grüße 
 
 
 
 

Dipl.-Betriebsw. (FH) Patrick Weber 

   - Steuerberater -  

 
 
 
 
 
 
Anlagen: Checkliste GoBD · Hinweis zur Verfahrensdokumentation · Rückantwort 
 
Rückantwort (5-Zeilen-Checkliste, anklick-/ankreuzfähig) 
 
Mandant: ____________________ Mand.-Nr.: ____________ Ansprechpartner: 
____________________ 
 

1) Gewünschter Belegweg ab [Monat/Jahr]: ☐ Option A (DATEV UO) ☐ Option B 

(digital/ZIP) ☐ Option C (Papier) 

 

2) E-Rechnung-Empfang ab sofort möglich über: ☐ E-Mail ☐ Portal/Upload ☐ anderes: 

____________________ 
 
3) Archivierung der Originale (inkl. E-Rechnungs-Datenteil) wird sichergestellt durch: 
☐ eigenes DMS/Archiv ☐ DATEV ☐ anderes: ____________________ 

 

4) Validierung/Viewer für E-Rechnungen: ☐ nutzen wir bereits ☐ bitte 

Empfehlung/Unterstützung ☐ nicht geplant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herzliche Grüße aus Rüdesheim  
 
Ihr Steuerberatungs-Team  
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber  
Steuerberater  
 
 
Nahestrasse 58  
55593 Rüdesheim  
 
Telefon: 0671 / 92 89 95 10  
Telefax: 0671 / 92 89 95 11  
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68  
 
E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de  
Home : www.steuerberatung-nahe.de 
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